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FÜR DENKMALPFLEGE 
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Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
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BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Babenhausen, Lkr. Unterallgäu: Bebauungsplan "B 6 -Ost", 3. Änderung 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt 

das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie 

folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

 

Die übermittelte Planung wird von der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 

hingenommen.  

 
Wegen der in der Nähe befindlichen Baudenkmäler (Krumbacher Straße 4 

[Friedhofskirche St. Maria und Fürstliche Gruft] sowie Krumbacher Straße 8 

[Fürstliches Forsthaus]), wird allerdings darauf hingewiesen, dass das von den 

Planungen betroffene Areal aus denkmalpflegerischer Sicht keinesfalls noch dichter 

bebaut werden kann als aktuell vorgesehen. Die derzeit vorgesehene 

Grundflächenzahl (ca. 0,38), die maximal zulässige Geschossanzahl (drei 
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Vollgeschosse) und die maximal zulässige Wandhöhe (9,20 m) können mit Blick auf 

die benachbarten Baudenkmäler nicht noch weiter ausgereizt werden 

 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de).  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis  gebeten. 
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Ihr Zeichen Unser Zeichen Telefon 08331/100-

Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom Telefax 08331/100- Datum 28.01.2022 
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Marktgemeinde Babenhausen, Landkreis Unterallgäu 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes (mit integriertem Landschaftsplan) und 

3. Änderung des Bebauungsplanes Babenhausen „B 6 - Ost“ 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bezüglich der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir keine Einwände.  

 

Nach Sichtung der Unterlagen des angedachten Bebauungsplanes „B 6 - Ost“ möchten wir Ihnen folgendes 

mitteilen:  

 

Sachbereich Verkehr 

Telefon 08331/100

Telefax 08331/100-

E-Mail 

Zimmer Nr. 201 

 



Polizeiinspektion Memmingen 

- 2 - 

Bereits zum heutigen Zeitpunkt liegen uns Beschwerden vor, dass die Ausfahrt vom Grundstück Krumbacher 

Straße 8 auf die Krumbacher Straße, B 300, wegen dem vorgelagerten Seitenstreifen und den dort abgestell-

ten Fahrzeugen erheblich erschwert ist, da kein ausreichendes Sichtdreieck gegeben ist. 

Der Privatweg / Ausfahrt vom o.g. Grundstück soll nun, laut Bebauungsplan, auch als Anbindung für die Be-

wohner der Mehrfamilienhäuser an das örtliche Verkehrsnetz dienen.  

 

Auf dem beigefügten Bauplan ist ein solches Sichtdreieck sehr wohl eingezeichnet. Dies würde eine Sperrung 

des vorgelagerten Seitenstreifens auf der westlichen Fahrbahnseite der Krumbacher Straße und dessen Park-

plätze bis über die Einmündung Bauernstraße in südlicher Richtung und gänzlich in nördlicher Richtung be-

deuten. 

Weiter sollte die im Bebauungsplan als Privatweg eingezeichnete Straße breit genug für Begegnungsverkehr 

ausgestaltet sein, um ein rückwärtiges Ausfahren auf die vielbefahrene B 300 vermeiden zu können, denn bei 

den angedachten 36 Tiefgaragenstellplätzen sowie den 4 weiteren Besucherparkplätzen ist eine Begegnung 

von Fahrzeugen auf dieser kurzen Strecke nicht gänzlich auszuschließen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 



 

Staatliches Bauamt Kempten 

Postfach 23 80  •  87413 Kempten 
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B300, Babenhausen, Abs. 400, St. 0,115, rechts 
Markt Babenhausen, Landkreis Unterallgäu 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes  
(mit integriertem Landschaftsplan) und im Parallelverfahren 3. Änderung  
des Bebauungsplanes Babenhausen “B 6 – Ost“ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das oben genannte Bauvorhaben soll innerhalb der straßenrechtlichen Ortsdurch-

fahrt von Babenhausen im Zuge der B 300 errichtet werden. Es bestehen somit 

keine Anbaubeschränkungen.  

 

Folgende Auflagen müssen generell eingehalten werden. 

•  Die Zufahrt ist auf mindestens 6,0 m staubfrei zu befestigen. 

• Es darf nur vorwärts in die Bundesstraße eingefahren werden.  

• Es darf kein Niederschlagswasser auf die Bundesstraße gelangen.  

• Für die Zufahrt gilt: Die Einhaltung eines Sichtdreiecks mit einer Schenkellänge 

von 70 Meter in beide Richtungen, gemessen 3 Meter hinter dem Fahrbahnrand 

der Bundesstraße und die Freihaltung dieses Bereichs von 0,80 bis 2,25 Meter 

von allen sichtbehindernden Gegenständen sollte grundsätzlich gewährleistet 

sein.  
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• Der Verkehr darf durch die Bauarbeiten nicht behindert oder gefährdet werden. 

Insbesondere dürfen auf der Fahrbahn keine Baumaterialien gelagert oder Bau-

maschinen, Geräte, Gerüste usw. aufgestellt werden. Hängende Lasten dürfen 

nicht über die Fahrbahn geschwenkt werden. 

 

Für etwaige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 



unterallgäu 
landratsamt 

landratsamt Unterallgäu . Postfach 1362 . 87713 Mindelheim 

Planungsbüro Daurer+Hasse 

Buchloer Straße 1 
86879 Wiedergeltingen 

Stellungnahme Naturschutz 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Gesch.-Nr. 32-1737.1 

Bearbeiter/in 

GebäudejZLNr. 

Besuchsadresse Hallstattstr. 1 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

Datum 

Mindelheim 

01.02.2022 

Bebauungsplan ,,3. Änd. BPlan "B 6 - Ost" des Markt Babenhausen 

Zur Email vom 24.01.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren. 

Mit dem Vorhaben besteht grundsätzlich Einverständnis. Wir würden jedoch gerne folgende 
Anmerkungen vorbringen. 

Die rechtsverbindlich erforderlichen Maßnahmen zum speziellen Artenschutz sind, als 
Festsetzungen im Bebauungsplan festzulegen. Eine Erwähnung in den Hinweisen ist auf
grund des potentiellen Tötungs- und Zerstörungsverbot nach §44 Abs. 1 BNatSchG nicht 

ausreichend. 
Die Ausgleichsflächen sind bis zur nächsten Verfahrensrunde einzuarbeiten. Wir möch

ten auf die unkomplizierte Möglichkeit der Ökokontobetreiber hinweisen, sofern der 

Markt Babenhausen seine Ökokontoflächen zur Verfügung stellt. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
. 

 

 

Fachkraft für Naturschutz und Landschaftspflege 

Postadresse Öffnungszeiten Telefon (08261) 9 95 - 0 
Landratsamt Unterallgäu Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr Telefax (08261) 9 95 - 3 33 
Postfach 13 62 zus. Do 14:00 -17:00 Uhr www.unterallgaeu.de 
87713 Mindelheim und nach Vereinbarung info@lra.unterallgaeu.de 

Konto der Kreiskasse 
Sparkasse MM-Ll-MN 
IBAN: DE86 7315 0000 0000 0036 73 
5WIFT-BIC: BYLADEM1MLM 



 

 Postadresse Öffnungszeiten  Telefon (0 82 61) 9 95 - 0 Konto der Kreiskasse  
 Landratsamt Unterallgäu Mo - Fr 8:00 - 12:00 Uhr Telefax (0 82 61) 9 95 - 3 33 Sparkasse MM-LI-MN 
 Postfach 13 62 zus. Do 14:00 - 17:00 Uhr www.unterallgaeu.de IBAN: DE86 7315 0000 0000 0036 73  

 87713 Mindelheim und nach Vereinbarung  info@lra.unterallgaeu.de SWIFT-BIC: BYLADEM1MLM 

Landratsamt Unterallgäu · Postfach 1362 · 87713 Mindelheim 

Per E-Mail 

DAURER + HASSE 

Buchloer Straße 1 

86879 Wiedergeltingen 

 

schildknecht@daurerhasse.de 

Wasserrecht 

Gesch.-Nr. 

Bearbeiter/in 

Gebäude/Zi.Nr. 

Besuchsadresse 

 

Telefon 

Telefax 

E-Mail 

33-6323.3 

Bad Wörishofer Str. 33 

Mindelheim 

(0 82 61) 9 95 

(0 82 61) 9 95 -

Datum 27.01.2022 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes (mit integriertem Landschaftsplan) und 

3. Änderung des Bebauungsplans „B 6 - Ost“ durch den Markt Babenhausen; 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf 

 

Sehr 

 

zu der im Betreff genannten Bauleitplanung des Marktes Babenhausen nehmen wir wie folgt Stel-

lung: 

 

1. Öffentliche Wasserversorgung 

Im Rahmen der Nachverdichtung auf dem Gelände eines früheren Erwerbsgartenbaus sollen im 

Plangebiet zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage errichtet werden. Die Trinkwasserversorgung 

des Marktes Babenhausen erfolgt über den Brunnen „TB1 Weinried“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 

327 der Gemarkung Weinried und den „Fuggerbrunnen“ auf dem Grundstück Fl.Nr. 1575/2 der 

Gemarkung Greimeltshofen und kann als gesichert gelten. Der aktuelle Stand der Trinkwasserver-

sorgung des Marktes Babenhausen ist in Nr. 11 der Begründung zur 3. Änderung des Bebauungs-

plans „B 6 – Ost“ (Vorentwurf vom 08.12.2021) zutreffend beschrieben. Wasserschutzgebiete 

sind von den Bauleitplanungen nicht betroffen (siehe Nrn. 6.3 und 8.2.2 der Begründung zur 3. 

Änderung des Bebauungsplans „B 6 – Ost“, Vorentwurf vom 08.12.2021). 

 

Es bestehen deshalb keine grundsätzlichen Einwände gegen die im Betreff bezeichneten Bauleit-

planungen des Marktes Babenhausen. 

 

2. Abwasserbeseitigung 

Unter Nr. 11 der Begründung wird die Abwasserentsorgung über den Anschluss an das beste-

hende Kanalnetz geregelt. 
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Der Bereich befindet sich im Bereich der Mischsystems des Marktes Babenhausen. Das anfallende 

häusliche Schmutzwasser wird der kommunalen Kläranlage des Marktes Babenhausen zugeleitet. 

Ob die Kapazität der Kläranlage für die Umsetzung der vorliegenden Bauleitplanung ausreichend 

ist, bitten wir in eigener Zuständigkeit zu überprüfen. 

 

3. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

§ 13 der Satzung des Bebauungsplanes regelt Folgendes: 

Oberirdische Stellplatzflächen, deren Zufahrten sowie Fuß- und Gehwege sind mit wasserdurch-

lässigen Materialien auszubilden. 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist möglichst vollständig und flächig über 

die belebte Bodenzone zu versickern. Für Niederschlagswasser, welches aufgrund ungeeigneter 

Untergrundverhältnisse nachweislich nicht versickert werden kann (Baugrundgutachten), sind 

ausreichend große, weitest möglich sickerfähige Rückhalteeinrichtungen (z. B. Teiche, Mulden, 

Rigolen) zu schaffen und der Notüberlauf an die gemeindliche Kanalisation anzuschließen. 

Hier wird darauf hingewiesen, dass im Laufe des weiteren Bauleitplanverfahrens die Anordnung, 

Ausgestaltung und Dimensionierung der Sicker- und Rückhalteanlagen im Rahmen der Entwässe-

rungsplanung festzulegen sind. 

 

Unter Nr. 2 der Hinweise durch Text zur Satzung des Bebauungsplanes wird auf gesetzliche Vor-

gaben sowie das einschlägige technische Regelwerk und eine etwaige Erlaubnispflicht ausrei-

chend hingewiesen. 

 

Jedoch weisen wir hinsichtlich der Versickerung ausdrücklich darauf hin, dass das Niederschlags-

wasser vorrangig flächenhaft über die belebte Bodenzone zu versickern ist und einer punktuellen 

Versickerung (z.B. über Sickerschächte) nur noch in begründeten Ausnahmefällen (z.B. ungünstige 

geologische Untergrundverhältnisse gemäß Baugrundgutachten) zugestimmt werden kann. 

 

Ist die Einleitung gemäß der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung erlaubnisfrei, sind dem 

Landratsamt Unterallgäu dennoch folgenden Daten mitzuteilen: 

 Einleitungsstelle mit Flurnummer und Gemarkung 

 Art der Versickerung (z.B. Muldenversickerung, Rohr-Rigolen-Versickerung etc.) 

 Einleitungsmenge bzw. Sickerrate in l/s 

 

Zusätzlich ist im Falle einer Erlaubnisfreiheit ein Nachweis vorzulegen, dass bei einer Einleitung in 

das Grundwasser die Anforderungen der NWFreiV i.V.m. TRENGW erfüllt sind 

 

Auf die Möglichkeit der Nutzung des Niederschlagswassers zur Gartenbewässerung bzw. Toilet-

tenspülung wird hingewiesen. 

 

4. Bauwasserhaltung 

Bauwasserhaltungen im Plangebiet stellen eine Gewässerbenutzung dar und bedürfen daher ei-

ner wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese ist rechtzeitig vor Beginn der Bauwasserhaltung beim 

Landratsamt Unterallgäu (2-fach) zu beantragen. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sind auf 

diese Erlaubnispflicht hinzuweisen. 
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5. Oberflächen- und wildabfließendes Hangwasser 

Der Bereich der geplanten Bebauung liegt nicht in einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebiet. 

 

Durch die immer mehr auftretenden Starkregenereignisse ergaben sich auch Überschwemmun-

gen bzw. Schäden durch wild abfließendes Hang- und Schichtwasser im Landkreis. Deshalb wird 

durch die Untere Wasserbehörde ein besonderes Augenmerk auf die Betrachtung von wild abflie-

ßenden Hang- und Schichtwasser bei geplanten Bebauungen gerichtet. 

 

Unter den Hinweisen wird auf mögliche Gefährdungspotenziale durch Wasser ausreichend hin-

gewiesen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

 

 

 

 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Kempten     

    
 

WWA Kempten - Postfach 26 44 - 87416 Kempten 
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Standort 
Rottachstr. 15 
87439 Kempten 

Telefon / Telefax 
+49 831 52610-0 
+49 831 52610-216 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-ke.bayern.de 

www.wwa-ke.bayern.de 

Planungsbüro DAURER + HASSE 
Buchloer Straße 1 
86879 Wiedergeltingen 
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  4-4622-MN 115-4390/2022 21.02.2022 
     
    

Marktgemeinde Babenhausen, Landkreis Unterallgäu 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes (mit integriertem Landschaftsplan) 
und im Parallelverfahren 
3. Änderung des Bebauungsplanes Babenhausen „B 6 - Ost“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum Vorentwurf zur o. g. Bauleitplanung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

1. Altlasten und Abfallwirtschaft 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitplanung sind keine erfass-

ten Altlastverdachtsflächen oder sonstige schädlichen Bodenveränderungen be-

kannt. Aufgrund der Nutzung als ehem. Gärtnereigelände können etwaige Unter-

grundverunreinigungen, insbesondere durch Pestizide jedoch nicht generell ausge-

schlossen werden. Für den Fall, dass im Zuge durchzuführender Erdarbeiten für die 

neue Wohnbebauung schädliche Bodenveränderungen oder Altablagerungen 

(schadstoffbelastetes Auffüllmaterial) festgestellt werden, sind unverzüglich der amt-

liche Sachverständige am Wasserwirtschaftsamt Kempten sowie das Landratsamt 

Unterallgäu (SG 31, Bodenschutz) hiervon zu informieren. Die weiteren Erdarbeiten 
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sind sodann von einem hinzugezogenen qualifizierten Fachbüro zu begleiten und zu doku-

mentieren.  

 

Im Zuge von Erdbaumaßnahmen anfallender Bodenaushub ist nach erfolgter abfallwirt-

schaftlicher Klassifikation mittels Haufwerksbeprobung (Deklarationsanalyse zzgl. Pflanzen-

schutzmittel) unter Berücksichtigung der einschlägigen Regelwerke und Richtlinien (TR LA-

GA M20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-

fen/Abfällen“, fortgeschriebener Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tage-

bauen – LVGBT) wiederzuverwerten. Sofern aufgrund des Belastungsgrades oder der fest-

gestellten Abfallzusammensetzung eine Wiederverwertung ausscheidet, ist das Material ord-

nungsgemäß abfallrechtlich zu beseitigen bzw. zu entsorgen.  

  

Anfallender Ausbauasphalt ist gemäß den Vorgaben des LfU-Merkblattes Nr. 3.4/1 „Umwelt-

fachliche Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von Straßenaufbruch – 

Stand 01.03.2019 zu verwerten bzw. zu entsorgen. Beton-/Ziegelbruch aus dem Gebäude-

rückbau ist vorrangig einer zugelassenen Recyclinganlage zuzuführen und unter Beachtung 

der Vorgaben des bayerischen RC-Leitfadens zu verwerten.  

 

2. Wasserversorgung 

Das Baugebiet ist so an die zentrale Wasserversorgung anzuschließen, dass jederzeit eine 

ausreichende Versorgung mit Trink- Brauch- und Löschwasser gesichert ist. Die richtige Di-

mensionierung der Wasserleitungen, auch im Hinblick auf den Feuerschutz ist in eigener 

Zuständigkeit vorzunehmen.  

Wasserschutzgebiete sind nicht betroffen. 

 

3. Grundwasser 

Es liegen uns keine Daten zu Grundwasserständen vor. 

 

4. Siedlungsentwässerung 

Entsprechend den wasserwirtschaftlichen Grundsätzen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsge-

setz WHG ist die Entwässerung des Baugebietes im modifizierten Trennsystem vorgesehen.  

 

Mit den Festlegungen zur Niederschlagswasserversickerung in § 13 der Festsetzungen 

durch Text sowie Ziffer 2 der Hinweise durch Text zum Bebauungsplan besteht aus wasser-

wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich Einverständnis.      

Um die Versickerungsfähigkeit der anstehenden Bodenschichten zuverlässig festzustellen 

empfehlen wir eine Baugrunduntersuchung durch ein geologisches Fachbüro durchführen zu 

lassen.   
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Ferner empfehlen wir für den Bereich der Bauleitplanung künftige Bauherrn darauf hinzuwei-

sen, dass bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation, insbeson-

dere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN-Normen zu Ent-

wässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind. 

 

Abschließend verweisen wir auf das DWA Arbeitsblatt A 100 „Leitlinien der integralen Sied-

lungsentwässerung“ (ISiE) dessen Grundsätze bei der weiteren Planung ebenfalls zu be-

rücksichtigen sind. 

 

5. Gewässer und Hochwasser 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs der Bauleitplanung sind keine Oberflächenge-

wässer vorhanden und keine Überschwemmungsgebiete bekannt.  

 

 

Das Landratsamt Unterallgäu erhält einen Abdruck dieser Stellungnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Gez. 

Unterallgäu und Stadt Memmingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







E-Mail vom 28.02.2022 

Sehr  

vielen Dank, dass Sie uns über die Planungen informiert haben.  

 
Gegen die Aufstellung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes bestehen unsererseits keine 
Einwände, wenn weiterhin der Bestand unserer Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung der 
Stromversorgung gewährleistet ist und nachstehende Belange berücksichtigt werden. 

Bestehende 20- und 1-kV-Kabelleitungen  

Vorsorglich weisen wir auf die verlaufende 20-kV-Kabelleitung BA101 unserer Gesellschaft im 
Geltungsbereich hin. Weiter befinden sich mehrere 1-kV-Kabelleitungen in diesem Bereich. Der 
Verlauf dieser Kabelleitungen kann dem beiliegenden Kabellageplan entnommen werden.   

Der Schutzbereich sämtlicher Kabelleitungen beträgt 1,00 m beiderseits der Trassen und ist von einer 
Bebauung sowie tiefwurzelnden Bepflanzungen freizuhalten. Wir bitten um Beachtung des 
beigelegten Kabelmerkblattes „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel“. 

Bestehende 1-kV-Freileitungen  

Im Geltungsbereich verlaufen mehrere 1-kV-Freileitungen unserer Gesellschaft. Im beigelegten 
Ortsnetzplan M = 1 : 1000 sind die Leitungstrassen dargestellt.  

Folgende Unfallverhütungsvorschriften und Mindestabstände sind bezüglich der 1-kV-Leitungen zu 
beachten:  

• Bei jeder Annäherung an unsere Versorgungsleitung sind wegen der damit verbundenen 
Lebensgefahr die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro 
Medienerzeugnisse einzuhalten. 

• Alle Personen sowie deren gehandhabte Maschinen und Werkzeuge, müssen so eingesetzt 
werden, dass eine Annäherung von weniger als 1,00 m an die 1-kV-Freileitung in jedem Fall 
ausgeschlossen ist. Jede auch nur kurzfristige Unterschreitung des Schutzabstandes ist für 
die am Bau Beschäftigen lebensgefährlich. 

Allgemeiner Hinweis  

Bei jeder Annäherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen 
Lebensgefahr die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV 
(BGV A3) der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro einzuhalten. 

Vor Beginn der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelauskunft eingeholt 
werden. Wir bitten zu gegebener Zeit mit unserer Betriebsstelle Krumbach Kontakt aufzunehmen. 

Betriebsstelle Krumbach  
Bahnhofstraße 4  
Tel. 08282/901-  
Ansprechpartner:  
E-Mail:  



Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter https://geoportal.lvn.de/apak/ abgerufen 
werden.  

Unter der Voraussetzung, dass die genannten Punkte berücksichtigt werden, sind wir mit der 
Aufstellung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes einverstanden. 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

LEW Verteilnetz GmbH (LVN) 
Netzbetrieb Zentral  
Bahnhofstraße 13 
86807 Buchloe 
 
T intern 
T extern +49-8241-5002-
mailto:
  
 
LEW Verteilnetz GmbH, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. 
Markus Litpher; 
Geschäftsführer: Manfred Lux, Josef Wagner; Sitz der Gesellschaft: Augsburg;  
Handelsregister HRB 20929, Registergericht: Amtsgericht Augsburg; USt-IdNr. DE 240432124 
 
Bevor Sie diese E-Mail ausdrucken prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht 
uns alle an. 
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